
 

Förderbereich 4: Markt- und standortangepasste sowie umweltgerechte Landbewirtschaftung einschließlich 

Vertragsnaturschutz und Landschaftspflege 
 

Der Förderbereich gliedert sich in folgende Maßnahmengruppen: 

 

A.   Förderung der Zusammenarbeit im ländlichen Raum für eine markt- und standortangepasste sowie 

umweltgerechte Landbewirtschaftung einschließlich Vertragsnaturschutz und Landschaftspflege 

B.   Förderung des ökologischen Landbaus und anderer besonders nachhaltiger gesamtbetrieblicher Ver-

fahren 

C.   Förderung von besonders nachhaltigen Verfahren im Ackerbau oder bei einjährigen Sonderkulturen 

D.   Förderung besonders nachhaltiger Verfahren auf dem Dauergrünland 

E.   Förderung besonders nachhaltiger Verfahren bei Dauerkulturen 

F.   Förderung besonders nachhaltiger und tiergerechter Haltungsverfahren 

G.   Erhaltung der Vielfalt der genetischen Ressourcen in der Landwirtschaft 

H.   Nicht-produktiver investiver Naturschutz 

I.   Vertragsnaturschutz 
 

 

Allgemeine Bestimmungen 

 

1.0   Begriffsbestimmungen für mehrere Maß-

nahmengruppen 

 
1.1   Verpflichtungszeitraum 

 

Der Verpflichtungszeitraum beginnt an dem Tag, von dem an 

der Zuwendungsempfänger die Verpflichtungen nach den 

Grundsätzen dieses Förderbereichs und nach den im Rahmen 

der Grundsätze dieses Förderbereichs von den Ländern erlas-

senen Verwaltungsbestimmungen erfüllen muss. 

Bei Maßnahmen nach den Maßnahmengruppen B bis E, G und 

I darf er die Dauer von fünf Jahren nicht unterschreiten und 

kann bis zum Ende des EU-Förderzeitraums verlängert wer-

den. 

Bei Maßnahmen nach Maßnahmengruppe F darf der Ver-

pflichtungszeitraum die Dauer von einem Jahr nicht unter-

schreiten und kann jährlich bis zum Ende des EU-

Förderzeitraums für die Dauer eines weiteren Jahres verlängert 

werden.  

 

1.2   Zuwendungsempfänger 

 

Zuwendungsempfänger sind vorbehaltlich spezieller Regelun-

gen bei einzelnen Maßnahmen 

 

Betriebsinhaber im Sinne des Artikels 4 Abs. 1 Buchstabe a) 

der Verordnung Nr. 1307/2013
1
, die eine landwirtschaftliche 

Tätigkeit auf Flächen, deren Nutzung überwiegend landwirt-

schaftlichen Zwecken dient, ausüben und den Betrieb selbst 

bewirtschaften. 

 

                                                           

1 
Verordnung (EU) Nr. 1307/2013 des Europäischen Parlaments und des 

Rates vom 17.12.2013 mit Vorschriften über Direktzahlungen an Inhaber 

landwirtschaftlicher Betriebe im Rahmen von Stützungsregelungen der Ge-

meinsamen Agrarpolitik und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 

637/2008 und der Verordnung (EG) Nr. 73/2009 (ABl. L 347 vom 

20.12.2013, S. 608). 

1.3   Gebiet 

 

Die Begriffe „Gebiet“, „gebietsspezifisch“ oder „gebietsbezo-

gen“ beziehen sich auf Gebiete, die kleiner sind als die Ge-

samtheit der ländlichen Räume eines Landes und die mittels 

objektiver Kriterien abgegrenzt werden können. 

 

1.4   Art und Höhe der Zuwendung 

 

Grundlage für die Beträge bei den Maßnahmengruppen B bis 

G sind bundesweite Durchschnittswerte und -betrachtungen. 

Sie sind grundsätzlich so bemessen, dass damit Einkommens-

verluste auf Standorten ausgeglichen werden können, deren 

natürliches Einkommenspotenzial dem bundesweiten Durch-

schnitt entspricht. 

 

Im Falle einer Förderung nach den Maßnahmengruppen B bis 

G können die Länder die unter „Art und Höhe der Zuwen-

dung“ genannten Beträge um bis zu 30 % anheben oder ab-

senken. 

 

Alternativ können die Länder die Höhe der Zuwendungen in 

Abhängigkeit von der Ertragsfähigkeit der Standorte nach den 

Ertragsmesszahlen (EMZ) der betreffenden Flächen staffeln. 

In diesem Falle können sie die unter „Art und Höhe der Zu-

wendung“ genannten Beträge um bis zu 80 % (Stand-orte ab 

8.000 EMZ) anheben und um bis zu 30 % (Standorte mit we-

niger als 4.000 EMZ) absenken. 

 

Soweit in Gebieten oder auf bestimmten Flächen des Zuwen-

dungsempfängers Teile der Zuwendungsvoraussetzungen auf 

andere Weise rechtlich vorgeschrieben sind, dürfen durch die 

Zuwendung nur die Zuwendungsvoraussetzungen ausgegli-

chen werden, die nicht anderweitig rechtlich vorgeschrieben 

sind. Die Länder können in diesen Fällen die Höhe der ent-

sprechenden Verringerung der Zuwendungshöhe bestimmen. 

 

1.5   Ertragsmesszahl 

 

Ertragsmesszahl (EMZ) 

Für die Berechnung der Höhe der Zuwendung nach der 

Standortqualität wird die Ertragsmesszahl je Hektar angewen-

det. Sie wird folgendermaßen bestimmt: 



 

 

Fläche in Ar (100 m²), für die die Ackerzahl gilt, × Ackerzahl 

= EMZ. 

Ist eine Fläche kleiner als ein Hektar, kommt die Zuwen-

dungshöhe zur Anwendung, die der EMZ entspricht, die sich 

bei Hochrechnung der EMZ auf einen Hektar ergibt. 

 

2.0   Weitere Verwaltungsbestimmungen 
 

Im Falle einer Förderung nach den Maßnahmengruppen B bis 

G gelten die folgenden Verwaltungsbestimmungen: 

 

2.1   Allgemeine Pflichten 

 

Bei Maßnahmen nach den Maßnahmengruppen B bis E sowie 

G (Artikel 28 Absatz 3 sowie Artikel 29 Absatz 2 der Verord-

nung (EU) Nr. 1305/2013
2
), verpflichten sich Zuwendungs-

empfänger, während des Verpflichtungszeitraumes 

 

-  die einschlägigen obligatorischen Grundanforderungen 

gem. Titel VI Kapitel I der Verordnung (EU) Nr. 

1306/2013
3
, 

 

-  die einschlägigen Kriterien und Mindesttätigkeiten 

gemäß Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe c Ziffern ii) und 

iii) der Verordnung (EU) Nr. 1307/2013
1 
, 

 

-  die einschlägigen Mindestanforderungen für den Ein-

satz von Düngemitteln und Pflanzenschutzmitteln oder 

 

-  sonstige einschlägige verpflichtende Anforderungen 

des nationalen Rechts  

 

zu beachten, die mit den Zuwendungsvoraussetzungen der 

jeweiligen Maßnahme in direktem Zusammenhang stehen 

(relevante Grundanforderungen). 

 

Bei Maßnahmen nach Maßnahmengruppe F (Artikel 33 der 

Verordnung (EU) Nr. 1305/2013
2
) verpflichten sich Zuwen-

dungsempfänger, während des Verpflichtungszeitraumes die 

einschlägigen obligatorischen Grundanforderungen nach Ti-

ret 1 sowie die sonstigen einschlägigen verpflichtenden An-

forderungen nach Tiret 4 zu beachten, die mit den Zuwen-

dungsvoraussetzungen der jeweiligen Maßnahme in direktem 

Zusammenhang stehen. 

 

Soweit die Maßnahmen und die entsprechenden maßnahmen-

spezifisch relevanten Grundanforderungen nicht bereits Ge-

genstand der Nationalen Rahmenregelung Deutschlands nach 

der Verordnung (EU) Nr. 1305/2013
2
 sind, werden sie von den 

Ländern in ihren Entwicklungsprogrammen für den ländlichen 

Raum nach der Verordnung (EU) Nr. 1305/2013
2
 dargestellt. 

 

                                                           

2 
Verordnung (EU) Nr. 1305/2013 des Europäischen Parlaments und des 

Rates vom 17.12.2013 über die Förderung der ländlichen Entwicklung durch 

den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen 

Raumes (ELER) und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 1698/2005 

(ABl. L 347 vom 20.12.2013, S. 347). 
3 

Verordnung (EU) Nr. 1306/2013 des Europäischen Parlaments und des 

Rates vom 17.12.2013 über die Finanzierung, die Verwaltung und das Kon-

trollsystem der Gemeinsamen Agrarpolitik und zur Aufhebung der Verord-

nungen (EWG) Nr. 352/78, Nr. 165/94, (EG) Nr. 2799/98, (EG) Nr. 814/2000, 

(EG) Nr. 1290/2005 und (EG) Nr. 485/2008 (ABl. L 347 vom 20.12.2013, S. 

549). 

2.2   Kürzung oder Nichtgewährung der Zuwendung 

 

Die Zuwendung wird gemäß Artikel 97 Abs. 1 und 2 der VO 

(EU) Nr. 1306/2013
3 

in Verbindung mit Artikel 28 Abs. 2 der 

Verordnung (EU) Nr. 1305/2013
2
 gekürzt oder nicht gewährt, 

wenn der Zuwendungsempfänger während des Verpflich-

tungszeitraumes aufgrund einer ihm zurechenbaren Handlung 

oder Unterlassung die Pflichten nach Nummer 2.1 nicht, nicht 

richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig in seinem ge-

samten Betrieb erfüllt. 

 

In diesem Fall wird der Gesamtbetrag der in dem Förderjahr 

zu gewährenden Zuwendung, in dem die Pflichten nach 

Nummer 2.1 nicht erfüllt wurden oder werden, gekürzt oder 

nicht gewährt. Die Entscheidung über die Höhe der Kürzung 

oder über die Nichtgewährung der Zuwendung ergeht entspre-

chend den einschlägigen Vorschriften des Europäischen 

Rechts. Im Übrigen gelten die nationalen Bestimmungen. 

 

2.3   Veränderungen im Verpflichtungszeitraum 

 

2.3.1 Umwandlung der Verpflichtung 

 

Im Falle der Umwandlung einer Verpflichtung innerhalb des 

Verpflichtungszeitraumes gelten die Bestimmungen des Arti-

kels 14 Absatz 1 Buchstabe a) und b) der Delegierten Verord-

nung (EU) Nr. 807/2014
4
, 

 
im Falle einer anderweitigen An-

passung der Verpflichtung innerhalb des Verpflichtungszeit-

raumes gelten die Bestimmungen des Artikels 14 Absatz 2 der 

Delegierten Verordnung (EU) Nr. 807/2014
4
. 

 

2.3.2 Vergrößerung der Fläche des Betriebes (Maßnahmen-

gruppen B bis E und G)  

 

Im Falle der Vergrößerung der Fläche des Betriebes (Maß-

nahmengruppen B bis E und G) während der Dauer der Ver-

pflichtung gelten die Bestimmungen des Artikels 15 Absätze 1 

und 2 der Delegierten Verordnung Nr. 807/2014
4
. 

 

2.3.3 Vergrößerung des Tierbestandes (Maßnahmengruppe 

F) 

 

Im Falle der Vergrößerung des Tierbestandes eines in eine 

Fördermaßnahme nach Maßnahmengruppe F einbezogenen 

Betriebszweiges während der Dauer der Verpflichtung können 

die Länder eine entsprechende Anpassung der Verpflichtung 

unter den Voraussetzungen des Artikels 14 Absatz 2 Satz 1 

und 2 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 807/2014
4
 vor-

nehmen. 

 

2.3.4 Übergang von Betrieben, Flächen oder Betriebszwei-

gen an andere Personen 

 

Im Falle des Übergangs von Betrieben, Flächen oder Betriebs-

zweigen an andere Personen während des Verpflichtungszeit-

raums gelten 

 

                                                           

4 
Delegierte Verordnung (EU) Nr. 807/2014 der Kommission vom 11.03.2014 

zur Ergänzung der Verordnung (EU) Nr. 1305/2013 des Europäischen Parla-

ments und des Rates  über die Förderung der ländlichen Entwicklung durch 

den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen 

Raumes (ELER) und zur Einführung von Übergangsvorschriften (ABl. L 227 

vom 31.07.2014, S. 1). 



 

- für flächenbezogene Verpflichtungen die Bestimmungen 

des Artikels 47 Absatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 

1305/2013
2
 und 

 

- für tierschutzbezogene Verpflichtungen die Bestimmungen 

des Artikels 47 Absatz 5 dieser Verordnung i.V.m. Artikel 

14 Absatz 2 der Delegierten Verordnung (EU) 

Nr. 807/2014
4
. 

 

2.3.5 Sonstige Veränderungen 

 

Für den Fall sonstiger, von den Nummern 2.3.1 bis 2.3.4 nicht 

erfasster betrieblicher Veränderungen im Verpflichtungszeit-

raum, ist eine angemessene Anpassung der Verpflichtung 

möglich. 

 

Dabei sind bei flächenbezogenen Verpflichtungen die Voraus-

setzungen des Artikels 47 Absatz 1 Buchstaben b) und c) der 

Verordnung (EU) Nr. 1305/2013
2
 zu beachten. 

 

Bei tierbezogenen Verpflichtungen kann eine entsprechende 

Anpassung der Verpflichtung unter den Voraussetzungen des 

Artikels 14 Absatz 2 der Delegierten Verordnung (EU) 

Nr. 807/2014
4
 vorgenommen werden. 

 

2.3.6 Veränderungen durch höhere Gewalt 

 

In Fällen höherer Gewalt und außergewöhnlicher Umstände 

gemäß Artikel 2 der Verordnung (EU) Nr. 1306/2013
3
 gelten 

die Bestimmungen des Artikels 47 Absatz 4 der Verordnung 

(EU) Nr. 1305/2013
2 

i.V. mit Artikel 4 der Delegierten Ver-

ordnung (EU) Nr. 640/2014
5
. 

 

2.3.7 Anwendung mehrerer Maßnahmen 

 

Im Falle der Anwendung mehrerer Maßnahmen nach Maß-

nahmengruppen B bis G auf Flächen des Betriebes gilt 

//Artikel 11 der Verordnung (EU) Nr. 808/2014
6
, sowie die in 

Anlage 1 (Kombinationstabelle) dargelegten Kombinations-

möglichkeiten bzw. Ausschlüsse). 

                                                           

5
 Delegierte Verordnung (EU) Nr. 640/2014 der Kommission vom 11.03.2014 

zur Ergänzung der Verordnung (EU) Nr. 1306/2013 in Bezug auf das inte-

grierte Verwaltungs- und Kontrollsystem und die Bedingungen für die Ableh-

nung oder Rücknahme von Zahlungen sowie für Verwaltungssanktionen im 

Rahmen von Direktzahlungen, Entwicklungsmaßnahmen für den ländlichen 

Raum und der Cross-Compliance (ABl. L 181 vom 20.06.2014, S. 48). 
6 

Durchführungsverordnung (EU) Nr. 808/2014 der Kommission vom 

17.07.2014 mit Durchführungsvorschriften zur Verordnung (EU) Nr. 

1305/2013 über die Förderung der ländlichen Entwicklung durch den Europäi-

schen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raumes 

(ELER, ABl. L 227 vom 31.07.2014, S. 18). 

  



 

H.  Nicht-produktiver investiver Naturschutz 
 

 

Maßnahmen 

 

1.0   Nicht-produktiver investiver Naturschutz 
 

1.1   Zuwendungszweck 
 

Schaffung, Wiederherstellung und Entwicklung von Lebens-

räumen sowie Lebensstätten wildlebender Tier- und Pflanzen-

arten der Agrarlandschaft. 

 

1.2   Gegenstand der Förderung / Förderausschluss 

 

1.2.1 Förderfähig sind 

 

a)  investive Maßnahmen des Naturschutzes zur Schaf-

fung, Wiederherstellung und Entwicklung von 

 

  Feuchtbiotopen wie Tümpel und sonstige Kleinge-

wässer,  

 

  Hecken, Feldgehölzen, Uferbepflanzungen, Baum-

reihen, 

 

  wiedervernässten Flächen, die zwecks landwirt-

schaftlicher Nutzung trockengelegt wurden, 

 

  Kleinbiotopen der Agrarlandschaft wie Sölle oder 

Wallhecken, 

 

  zusammenhängenden Biotopen,  

 

  Trockenmauern, 

 

  Halboffen- und Offenlandlebensräumen (z.B. Ent-

buschung), 

 
  Lebensstätten geschützter oder gefährdeter Arten 

der Agrarlandschaft (z.B. Weißstorchhorste, Fleder-

mausquartiere, Greifvogelnisthilfen). 

 

b)  Grunderwerb von landwirtschaftlich genutzten sowie 

landwirtschaftlich nutzbaren Flächen für Zwecke der 

Biotopgestaltung nach Nummer 1.2.1 a durch Zuwen-

dungsempfänger nach Nummer 1.3.3,  

 

c)  Erstellung von Schutzkonzepten einschließlich not-

wendiger Voruntersuchungen (auch wenn diese keine 

Umsetzung des geplanten Vorhabens zur Folge haben), 

Architekten- und Ingenieurleistungen. 

 

1.2.2 Nicht förderfähig sind 

 

a)  Erwerb von landwirtschaftlichen Produktionsrechten 

und Zahlungsansprüchen, 

 

b)  Erwerb und Anpflanzung einjähriger Kulturen, 

 

c)  Kauf von Tieren, 

 

d)  Erwerb und Neuanlage von Streuobstbeständen, die 

über die Maßnahme „E 2.2.2 Förderung extensiver 

Obstbestände“ förderfähig sind, 

 

e)  Aufwendungen und Dienstleistungen, die von staatli-

chen Stellen erbracht werden bzw. dort anfallen, 

 

f)   Maßnahmen, die Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen 

für Eingriffe in Natur und Landschaft i. S. d. § 14 Bun-

desnaturschutzgesetz darstellen, 

 

g)  Unterhaltung. 

 

1.3   Zuwendungsempfänger 

 

1.3.1 Betriebsinhaber im Sinne des Artikels 4 Abs. 1 Buch-

stabe a der Verordnung Nr. 1307/2013
1
, die eine landwirt-

schaftliche Tätigkeit auf Flächen, deren Nutzung überwiegend 

landwirtschaftlichen Zwecken dient, ausüben und den Betrieb 

selbst bewirtschaften, 

 

1.3.2 andere Landbewirtschafter, 

 

1.3.3 Gemeinden, Gemeindeverbände und gemeinnützige 

juristischen Personen. 

 

1.4   Art und Höhe der Zuwendungen 

 

1.4.1 Die Zuwendungen werden als Zuschuss gewährt. 

 

1.4.2 Die Zuwendung kann bis zu 100 %, bei Gemeinden 

und Gemeindeverbänden bis zu 90 %, der förderfähigen Aus-

gaben betragen.  

 

1.4.3 Die Zuschüsse orientieren sich an den marktüblichen 

Kosten. Bei der Festlegung der Kosten können Standardkalku-

lationen in Anlehnung an Vergütungssätze des KTBL oder 

anderweitiger vorliegender vom jeweiligen Land anerkannter 

naturschutzfachlicher und landwirtschaftlicher Kalkulationen 

verwendet werden. Dabei ist zu gewährleisten, dass die Kalku-

lationen anhand fairer, ausgewogener und überprüfbarer Be-

rechnungsmethoden erfolgen. 

 

1.4.4 Eigene Arbeitsleistungen der Zuwendungsempfänger 

nach Nummer 1.3 mit Ausnahme von Gemeinden und Ge-

meindeverbänden können mit bis zu 60 % des Betrages, der 

sich bei Vergabe der Leistungen an ein Unternehmen (ohne 

Berechnung der Umsatzsteuer) ergeben würde, berücksichtigt 

werden. Bei Abrechnung nach allgemein festgesetzten Ver-

rechnungssätzen können diese Arbeitsleistungen pauschal 

berücksichtigt werden. Die Summe der Zuwendungen für 

Sachleistungen darf die Summe der baren Ausgaben nicht 

überschreiten. 

 

1.5   Zuwendungsvoraussetzungen 

 

1.6   Sonstige Bestimmungen 

 



 

Die Förderung des Grunderwerbs nach Nr. 1.2.1 b) erfolgt 

unter dem Vorbehalt des Widerrufs für den Fall, dass die ge-

förderten Grundstücke innerhalb von 12 Jahren veräußert oder 

nicht mehr dem Zuwendungszweck entsprechend verwendet 

werden.  



 

 

I.  Vertragsnaturschutz 
 

 

 

1.1  Zuwendungszweck 

 

Schutz und Wiederherstellung von Lebensräumen und Le-

bensstätten wildlebender Tier- und Pflanzenarten in der Agrar-

landschaft. 

 

1.2  Gegenstand der Förderung / Förderausschluss 

 

1.2.1 Förderfähig ist die Bewirtschaftung und Pflege land- 

und fischereiwirtschaftlich genutzter sowie landwirtschaftlich 

nutzbarer Flächen nach Vorgaben des Naturschutzes. 

 

1.2.2 Nicht förderfähig sind: 

 

a)  Erwerb landwirtschaftlicher Produktionsrechte und 

Zahlungsansprüche, 

 

b)  Planungsarbeiten, die gesetzlich vorgeschrieben sind, 

 

c)  Leistungen der öffentlichen Verwaltung 

 

d)  Kauf von Tieren, 

 

e)  Kauf von Maschinen und Geräten, 

 

f)  Investive Naturschutzmaßnahmen nach Buchstabe H 

des Förderbereichs 4 des GAK-Rahmenplans, 

 

g)  Maßnahmen, die Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen 

für Eingriffe in Natur und Landschaft i. S. d. § 14 Bun-

desnaturschutzgesetz darstellen. 

 

1.3  Zuwendungsempfänger 
 

a)  Betriebsinhaber im Sinne des Artikels 4 Abs. 1 Buch-

stabe a der Verordnung Nr. 1307/2013
1
, die eine land-

wirtschaftliche Tätigkeit auf Flächen, deren Nutzung 

überwiegend landwirtschaftlichen Zwecken dient, aus-

üben und den Betrieb selbst bewirtschaften, 

 

b)  andere Landbewirtschafter, 

 

c)  Gemeinden, Gemeindeverbände und gemeinnützige 

juristische Personen. 

 

1.4  Art und Höhe der Zuwendungen 
 

1.4.1  Zuwendungen werden als Zuschuss gewährt. 

 

1.4.2 Die Zuwendungen orientieren sich an den marktübli-

chen Kosten. Bei der Festlegung der Kosten können Standard-

kalkulationen in Anlehnung an Vergütungssätze des KTBL 

oder anderweitiger vorliegender vom jeweiligen Land aner-

kannter naturschutzfachlicher und landwirtschaftlicher Kalku-

lationen verwendet werden. Dabei ist zu gewährleisten, dass 

die Kalkulationen anhand fairer, ausgewogener und überprüf-

barer Berechnungsmethoden erfolgen. 

 

Die Höhe der Zuwendung nach Nummer 1.2.1 bestimmt sich 

nach den durch die naturschutzfachlichen Auflagen zu erwar-

tenden Einkommensverlusten und zusätzlichen Kosten im 

Vergleich zu einer Bewirtschaftung ohne Naturschutzauflagen 

oder den Kosten der Beibehaltung der naturschutzfachlichen 

Bewirtschaftung gemäß Nummer 1.2.1. Details zur Höhe der 

Prämien ergeben sich aus den rechtlichen Vorgaben der EU 

zur Kalkulation der Prämien für die Agrarumwelt- und Kli-

mamaßnahmen, die sinngemäß anzuwenden sind. 

 

1.5  Zuwendungsvoraussetzungen 
 

Die Landbewirtschaftung und Pflege erfolgt nach naturschutz-

fachlichen Vorgaben. Die Vorgaben erfolgen auf der Grundla-

ge eines naturschutzfachlichen Konzepts oder einer entspre-

chenden Fachplanung, die von den Naturschutzbehörden fest-

gelegt wird. 

 

1.6  Sonstige Bestimmungen 
 

Die naturschutzfachlichen Konzepte oder Fachplanungen 

müssen mindestens folgende Elemente enthalten: 

 

a)  Abgrenzung und Kurzbeschreibung der Fördergebiete 

oder der Fördervorhaben, 

 

b)  Kurzbeschreibung des naturschutzfachlichen Zustands, 

 

c)  Auflistung der naturschutzfachlichen Entwicklungszie-

le und Benennung geeigneter Indikatoren für die Ziel-

erreichung, 

 

d)  Beschreibung der naturschutzfachlichen Vorgaben und 

etwaiger Kombinationsmöglichkeiten. 

 

  



 

Anlage 2 

 

Im Falle der Ausbringung von Teilmengen der betrieblichen 

Wirtschaftsdüngermenge mit umweltfreundlichen Ausbrin-

gungsverfahren nach Maßnahmengruppe B Nummer 3.2.2 

erfolgt die Berechnung der Beihilfe nach folgenden Standard-

werten für den Wirtschaftsdüngeranfall einer Großvieheinheit 

pro Jahr: 

 

Milchkühe  20 m
3 
/GVE 

Mastrinder  13 m
3
 /GVE 

Zuchtschweine  8 m
3
 /GVE 

Mastschweine  11 m
3 
/GVE 

Aufzuchtferkel  18 m
3
 /GVE 

Legehennen  17 m
3
 /GVE. 

 

Anlage 3 

 

Umrechnungsschlüssel 

 

Bei der Ermittlung des Viehbestandes, des höchstzulässigen 

Viehbesatzes, des Mindestviehbesatzes oder der Berechnung 

der Beihilfehöhe im Zusammenhang mit den Grundsätzen für 

die Förderung einer markt- und standortangepassten sowie 

umweltgerechten Landbewirtschaftung einschließlich Ver-

tragsnaturschutz und Landschaftspflege ist folgender Umrech-

nungsschlüssel anzuwenden: 

Kälber (außer Mastkälber) und  

 

Jungvieh unter 6 Monaten  0,300 GVE 

Mastkälber  0,400 GVE 

Rinder von 6 Monaten 

bis 2 Jahren  0,600 GVE 

Rinder von mehr  

als 2 Jahren  1,000 GVE 

Equiden unter 6 Monaten  0,500 GVE 

Equiden von mehr als  

6 Monaten  1,000 GVE 

Mutterschafe  0,150 GVE 

Schafe (außer Mutterschafe) 

von mehr als 1 Jahr 0,100 GVE 

Ziegen 0,150 GVE 

Ferkel 0,020 GVE 

 

Mastschweine 

- bei Betrachtung  

der gesamten Mastdauer  0,130 GVE 

oder 

- bei zweistufiger Betrachtung 

 = Läufer (20-50 kg) 0,060 GVE 

 = sonstige Mastschweine 

(über 50 kg)  0,160 GVE 

  Zuchtschweine 0,300 GVE 

  Legehennen 0,003 GVE 

  Sonstiges Geflügel 0,014 GVE. 

 

Die Länder können diesen Umrechnungsschlüssel ergänzen, 

wenn seine Anwendung einer im Sinne der jeweiligen Maß-

nahmengruppe zielgerechten Umsetzung zuwiderläuft oder im 

Hinblick auf die Beihilfebemessung zu unangemessenen Er-

gebnissen führen würde. 

 

Die Länder können die GVE auf der Grundlage von objekti-

ven Kriterien innerhalb der in diesem Anhang für die jeweilige 

Kategorie festgelegten Grenzen differenzieren. 

 

 



 

Anlage 4 

Biologische oder biotechnische Maßnahmen des Pflanzenschutzes 

Fruchtart 

/ Kulturart 

Schädling Biologische / biotechnische Pflanzenschutz-

maßnahme 

Beihilfe in Euro je Hektar geförderte 

Fläche 

Alle Obstarten, soweit sie von der Zulassung des Mittels erfasst sind Frostspanner 

 

Bacillus-thuringiensis-Verfahren 

(mindestens zweimalige Anwendung) 

75 Euro/ha 

Kernobst Apfelwickler Pheromonverfahren 

(Verwirrungsmethode) 

(mindestens einmalige Anwendung) 

55 Euro/ha 

Kernobst Apfelwickler Virus-Verfahren 

(mindestens dreimalige Anwendung) 

190 Euro/ha 

Kernobst Schalenwickler Virus-Verfahren  

(mindestens zweimalige Anwendung) 

30 Euro/ha 

Kernobst Apfelwickler Kombination von Viren 

und Insektiziden 

(mindestens zweimalige Anwendung) 

70 Euro/ha 

Kernobst Schalenwickler Kombination von Viren und Insektiziden 

(mindestens einmalige Anwendung) 

20 Euro/ha 

Wein Traubenwickler Pheromonverfahren 

(Verwirrungsmethode) 

(mindestens einmalige Anwendung) 

85 Euro/ha 

Wein Traubenwickler Bacillus thuringiensis 

(mindestens zweimalige Anwendung) 

bei zweimaliger Anwendung: 135 Euro/ha 

bei viermaliger Anwendung:  165 Euro/ha 

Kernobst Mehlige Apfelblattlaus Neem 

(einmalige Anwendung) 

165 Euro/ha 

Kernobst Apfelwickler Virus in Kombination mit Pheromonen und Insek-

tiziden 

(mindestens dreimalige Anwendung) 

140 Euro/ha 

Steinobst Ameisen, Ohrwürmer Mechanische Leimschranke (einmalige Anwen-

dung) 

275 Euro/ha 

 

 


